
Der Stadtbote 

AMTSBLATT DER STADT WUPPERTAL  Nr. 21/2011 
HERAUSGEBER: DER OBERBÜRGERMEISTER 17. August 2011 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis Seite 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1115V „Parkstraße / Erbschlö“ 2 
 Verband Evangelischer Kirchengemeinden in Wuppertal-Elberfeld - 

Aufbietung von Wahlgräber auf den Friedhöfen des Verbandes: Friedhof 
Bredtchen, Friedhöfe Hochstraße, Friedhof Varresbeck 

 Gebührenordnung für den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde 
Vohwinkel, Ehrenhainstraße 49, 42329 Wuppertal 

 Jahresabschluss zum 31.12.2010 der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft 
mbh Wuppertal 

 Jahresabschluss zum 31.12.2010 der WVW Wertstoffverwertung 
Wuppertal GmbH 

 Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

4 
 
 
6 
 

15 
 

16 
 

17 
 Öffentliche Zustellungen 18 
 
 
 
Hinweis: 
Die Öffentliche Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen Archiv gelöscht. 
 
 
 
 
Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
http://wuppertal.de/bekanntmachungen. 
 

Der Stadtbote Nr. 21/2011 
                 Seite 1



 

 

Parkstraße 

E
rb

sc
h

lö
 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der im Stadtboten Nr. 1 vom 14.01.2009 bekannt gemachte vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 1115V „Parkstraße / Erbschlö“ wird aus Gründen der Rechtssicherheit mit Rückwirkung zum 
14.01.2009 erneut bekannt gemacht. 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 15.12.2008 den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 1115V - Parkstraße / Erbschlö als Satzung nach § 10 BauGB beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Parkstraße (L 419) im Südwesten, durch die Straße 
„Erbschlö“ mit Ausnahme von Grundstücken privater Dritter im Südosten, durch die Grundstücks-
grenze des Vorhabenträgers in dem Wald auf dem Höhenrücken im Nordwesten und durch das östli-
che Ende des ehemaligen Langwaffenschießstandes einschließlich des neu angelegten Ersatzhabi-
tats für den Kammmolch im Nordosten.  

Das Planungsziel besteht in der Schaffung des Baurechts für Landeseinrichtungen (Polizei, Landes-
finanzschule, Justizvollzugsschule und Justizvollzugsanstalt) auf dem ehemals militärisch genutzten 
Gelände. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird mit 
Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-
Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), Ebene 0, Zi. C078, während der Dienststunden, und zwar mon-
tags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausge-
nommen) zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und 
der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den o. g. Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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2. Eine Verletzung der in § 215 (1) Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der o. g. Bauleitpläne schriftlich 
gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW 
S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV NRW 
S. 688), beim Zustandekommen des o.g. Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

 

Wuppertal, den 15.08.2011 

Der Oberbürgermeister 

 

gez. 

Jung 
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AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal 
 
Die Gesellschafterversammlung der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal hat 
am 20.07,2011 den Jahresabschluss zum 31.12.2010 festgestellt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 05.09.2011 bis 09.09.2011 im 
Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Korzert 15, 42349 Wuppertal, zur Einsichtnahme aus. 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Rinke Treuhand 
GmbH, Wuppertal, hat am 11. März 2011 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 
 
Wuppertal, im August 2011 
 
Die Geschäftsführung 
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WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH hat am 
20.07.2011 den Jahresabschluss zum 31.12.2010 festgestellt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 05.09.2011 bis 09.09.2011 im 
Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Korzert 15, 42349 Wuppertal, zur Einsichtnahme aus. 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Rinke Treuhand 
GmbH, Wuppertal, hat am 11. März 2011 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 
Wuppertal, im August 2011 
 
Die Geschäftsführung 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von SparkassenbüchernEinleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene Sparkassenbücher1. AufgeboteAufgebot vom SparkassenbuchNr. 3010826240Nr. 3011074436Nr. 3010321762Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.Wuppertal, den 11.08.2011    STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand2. KraftloserklärungenKraftloserklärungen vom SparkassenbuchNr. 3411974052Nr. 3436267326Nr. 3434638973Nr. 3011135682Wuppertal, den 11.08.2011     STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand
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